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11. Verordnung: Festsetzung der Kosten für die Entfern11t1g und Aufbewahrung von Fahrzeugen in Bauseh
beträgen. 

11. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 19. April 1978 betreffend die Festset
zung der Kosten für die Entfernung und Auf
bewahrung von Fahrzeugen in Bausdibeträ-

gen 

Auf Grund der §§ 89 a Abs. 7 a und 94 a 
Ahs. 1 oor Straßenverkehrso,dnung 1960 
(StVO 1960), BGB!. Nr. 159, in der Fassung ·der 
8. StVO-Novelle, BGB!. Nr. 616/1977, wird 
v,erordnet: / 

S 1. Der Ge!tut11g•berci<h dieser Verordnung 
en<treckt ~idt ·auf dias Gebiet des Landes Wien 
mit Ausnahme der Katastralgemeinden Albern, 
Breiten•lrce, Dombadt, Grinzing, Hil>dersdorl, 
Josefodorl, Lainz, l>bwer, Neustift am Walde, 
Neuwal<k:gg, Ober-Sievering, Pötzlcimdorl, 
Rosenberg, Sa!lm~nnsdorf, Siebenhirten, Simme
fling, Spaising, Unter-La:a) Unter-Sieveriing und 
Weinhau6. 

S 2. (1) Das Ausmaß der Kosten für die 
Entfor.nung von Fahrzeugen durch den Magi
strat iist tim angeschlossenen Tarif I .f.estgesetzt, 
der einen llestand""11 :d.ieser Verordnung bikkt. 

(2) Ist die Entfern1U114l eines Fahrzeuges nur 
unter besonderem Aufwand zu bewerkstelligen 
oder handelt es •idt 1Mll einen Geg<mStand, der 
nicht unter ei"" Post dies Taoif<S I fällt, so sinid 

· die Kosten n:adi- dem ta.tsädtlir:hen ,und notwen
d<gen Aufwand zu berechnen. 

§ 3. (1) Das Ausmaß der K<>Stlen för ·die Auf
bew.ahrung von Rahrzeugen in der Verwahr
stelle des Magttstrates .ist lm ..ngesdtlo><enen 
Tarif II, ·der einen Bestandnoil ·dieser Verordnung 
bik!et, nadt der Dauer der Aufbewaltvung für 
jeden angefangenen Kalendertag ohne Rück.licht 
auf den Z\Htau:d. des F.ahrzeuges fesogesetzt. 

(2) Werden vom M~gistrat entfernte Gegen
stände nicht in der Verwahrstetle des M"'!;istrates, 
.sondern .an einem anderen Ort aufbewcahrt ooer 
fällt der entfern«: Gegenstand unter keine Post 
des Tarifes II, so >in«i &, Kosten für die Aiufbe-
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Wahrung mch dem tatsächlid>en Aufwand zu 
beredmen. 

§ 4. Diese Verot'dnung tritt mit 1. Mai 1978 
in Kraft. Sie findet nur auf die nach ihrem 
Inkrafttreten vorgenommene Entfe!'llUllß und 
Aufbtm.,.hrong von F>hrzeugen Anwenidung. 

Der Lanckshouptrn<tnn: 

Gratz 

TARIF I 

Ausmaß der Kosten der Entfernung von Fahr
zeugen 

1 Motol'.1räder und Motorfahrriider 308 S 

2 Mo?';~räder mit Boiw:agen, Motor-
dreiriider ....... , , . , . . . . . . . . . 615 S 

3 Personen- und Kom'b.ination&
kr..ftwagen „ „. „. „. „. „ „ 1 231 S 

4 Lastkraftwagen, Kleinbusse, Son
derkr.aftfahrzeuge und Arbeitsma-
schinen bis zu >einem zulässigen 
G.,,.mti>ewiicht von 2 500 kg .... 1 231 S 

5 Einachsenanhäng<>r rund AnhliD®O-
~en bis zu einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 750 kg . . . . 1 231 S 

6 Wrack. von Motouädern und 
Motorfahrzeugen . . . . . . . . . . . . . . 190 S 

7 W rad<s von Mooorril'dern mit Bei-
wagen 'IJttld von Morororeirädern 380 S 

8 Wrac:khülsen von Personen- und 
von Kombination.kooftwagen . . 760 S 

9 W ra<khülsen von Lastkmftwagen, 
Kleinbussen, Sonderkraftfahrzeu
gen und Arbeitsmaschinen bis zu 
einem zru'lässlgen Gesamtgewicht 
von 2500kg „.„ ........... 760S 

10 Wrackhü.lsen von Einadisenanhän-
giern und Anhäogewiagen 7 60 S 
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